
 
 
 
 
 
 
 
 

Beitragsordnung des smart-club Deutschland e.V. 
 
 
1. Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge. 
 
2. Der Mitgliedsbeitrag wird fällig am 01. Januar eines jeden 

Jahres und ist für das Kalenderjahr, in dem er eingezogen 
oder angefordert wird, entsprechend dem Vereinsjahr zu ent-
richten. Tritt ein Mitglied während des laufenden Kalender-
jahres in den Verein ein, wird ein dem verbleibenden Kalen-
derjahr entsprechender anteiliger Beitrag fällig. Der Monat, 
in dem das neue Mitglied eingetreten ist, zählt insoweit als 
voller Monat. 

 
3. Der Beitrag beträgt  
 

 12,00 Euro für Einzelmitglieder 
 18,00 Euro für Familienmtglieder 
 18,00 Euro für Firmenmitglieder 
 12,00 Euro zuzügl. jeweils 0,50 Euro je eigenem Mit-

glied am 01.01. des betreffenden Beitragsjahres für 
Gruppenmitglieder 

 6,00 Euro für außerordentliche Mitglieder 
 
4. Der Vorstand wird ermächtigt, davon abweichende Regelungen 

in Form von Beitragsbefreiungen, die auf maximal 6 Monate zu 
befristen sind, zum Zwecke der Mitgliedergewinnung zu be-
schließen. 


